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V.

Abhandlung
über

den Weidgang,
absonderlich

die Gemeinweiden.

Von

Hr. Müller,
des grossen Rathes und GmerattommissariuS

!« Friburg; wie auch der dortigen ökon.

Gefells. Mitglied.





Abhandlung
über

den Weidgang.

Einleitung.

lle schriststeller die von dem Feldbaue han«
dein, und die erfahrung selbst, erweisen
deutlich, daß die sichersten und nachdrük«

llchsten mittel den Feldbau ins aufnehmen zu brin«
gen, vornemlich in der freyheit und in der auf-
munterung bestehen. Alle ihre weitläuftigen und
selehrten abhandlungen laufen einzig und allein auf
diefe zween grundfäze hinaus. Hieraus folget,
daß diefe freyheit und aufmunterung auch der
gegenständ der gestzgebung und der polizey ausmachen
sollte. Alle geseze, gebrauche und gerechtigkeiten
sowohl der Herrfchaften als der gemeinden, die nur
im geringsten der freyheit des Landbaues und der
Handlung, fonderlich in anfehung der landesfrüchte,
im wege stehn, sezen zugleich dem sortgange des
Landbaues die schranken. Unter diese zahl gehö.

G 4 ren



io4 Abhandlung

ren z. ex. die unbilligen rechtsamme einiger zelino-
Herren / die sich berechtiget glauben / den heuzehnden

von einer ausqenuzten wiefe, oder einem aufgetrök.

neien most für immer und ewig zu fordern / unge»

acht folche zu erneurung des erdrichs und in der

absicht eines bessern anbaueS izt mit dem psluge be.

arbeitet worden. Hiehin gehöret auch das recht

zumSpatheu und Weidgang oder die Triftgerech.
tigkeit der gemeinden / auf dem uneingefristeten er.
drich befondrer eigenthümer: diefes recht ist fchuld/

d.r anbau des erdrichs und insbefonders des

.hten verabsäumt wird / und diefes gereicht der

lkeruug / der Winternahrung / dem getreidbaue
.id folglich auch dem zehnden zu, ungemeinem nach,

theile. Zween gegenstände / die eine befondere ab«

Handlung erfordern/ die aber dermalen nicht zu

meinem zweke dienen. Ich will alfo nur anmer.
ken / daß die freyheit allein / mit preist« und be-

lohuungen an ehr oder yeld unterstüzt / den anbau
des erdrichs in den blühendesten zustand verstzen
können: wovon uns England und andre beglükte

gegenden / die deutlichsten «nd verwundrungswür.
digsten beyfpiele geben.

Selbst die Weid« und Triftgüter / fowohl die all.
>?inen als besondern / obgleich sie der gefellfchaft

^estt guten anbaue des landes/ wie ich hernach
cn will, ungemein fchädlich sind, dörfen nicht

ser allgemeinen regel ausgenommen werden,
ceyheit muß ßch alfo fogar auf diejenigen

theile des Feldbaues erstreken, welche am wenigsten
!md, weil diefelben durch das Übermaaß

ind den Mißbrauch nicht minder zum nachtheil ge.
reichen.
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reichen. Die natur des erdrichs, die läge desselben,

das klima, die bedürfnisse des landmanne« sind, je

nach den orten, oft auf dem gleichen grundstüke

selbst, wie nicht weniger von einem jähre zu dem

andern, so verfchieden daß es auch der weifesten

gefezgebung selbst unmöglich fällt, Vorschriften und

verbotte zu verordnen, die diefer verfchiedenheit der

zeiten, orten und umstände« angemessen feyn könn«

ten. Dte gefezgebung und polizey kan alfo nicht

änderst als nach weifer berathfchlagung durch leich-,

te mittel und umwege, und infonderheit durch auf-

munterung nach und nach zu ihrem endzweke ge.

lange«, und unvermerkt de« allzu allgemeinen und

beklagenswürdigen gebrauch des WeidgangrechtenS

tinfchränken oder «Massen.

Ich will alfo diefe abhandlung in zween theile

sondern. In dem ersten werde ich anzeigen wie

nachteilig die allgemeinen und besondern Weid,

gäuge, nicht nur auf den gebirgen, fondern auch

in dem flachen lande feyen sowohl in absicht auf

de» Staat und die gesellschaft, des guten Feld«

baues, der Handlung, der zehnden, der lehenschaft

ten, der eigenthümer, ja fogar der Pachter, und

endlich der gemeinden und der armen. Jn dem

zweyten werde ich einen versuch wagen die leich.

testen mittel und ausweqe vorzuschlagen, wie die

gefezgebung, die zehndherren die gemeinden, die

eigenthümer und Pachter diesem mißbrauche steure»

können. Der fchluß davon wird eine anweifung

enthalten wie die gemeinden diefe gemeingüter

vermittelst diefeS Vorschlages nuzen und zum vor.

theil eines bessern Landbaues anwenden könnten,

und zu diefem ende werdeich mit der anzeige einiger

sufmuntrungsmittel defchliessen.
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Erster Theil.
Von den nachtheilen des überflüßige«

Weidganges.

') In ansehung des Staates.

Ein Staat kan nicht änderst sloriren, als durch
den reichthum der Unterthanen, durch den abtrag
des erdrichs, welches seiner Herrschaft unterworfen
ist, und durch die vortheilhafte Handlung mit den
landeswaaren; fonderlich wenn die läge des.Staa-
tes zu der Handlung mit fremden Waaren nicht
bequem ist. Er kan auch nicht änderst als durch
die anzahl feiner Unterthanen glüklich seyn. Nun
ist gewiß und bekannt, daß das erdrich, welches
am besten angebaut ist, in vergleichung seiner weite
und befchaffenheit einen betrag liefert, der denjeni.
gen unendlich übersteigt, den diefes erdrich ohne au.
bau abwerfen würde; so daß in dem erstern falle
eine ungleich grössere menge menfchen arbeit und
nahrung stnden. Diefe Wahrheit ist zu überzeugend,
als daß ich mich lange dabey aufhalten follte, und
wir haben beyfpiele dessen alle tage vor äugen.Wir haben unfer berggelände sich in eben dem ver-
Hältnisse entvölkern gefehn, nach welchem die
gemeinen Weidgänge sich vermehrten, und der anbau
des erdrichs verabsäumt wurde. Diefe gegenden sind
aus eben diefer Ursache weniger bevölkert als das Heu-
gelande; dieses weniger als das getreidland, und

diefes
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dieses noch ungleich schlechter als das rebgelände,

welches doppelt so viel mühe und arbeit erfordert.
Man sieht daher, daß zween morgen eines rev-
landes oder Weinberges den rebmann ungleich besser

nähren könne«/ als vier morgen akerlandes einen

akermann, und 20. oder zo. morgen eines berg-

landes/ mit seinem Weidgang und ohne arbeit
einen alphirten oder bergmann. Die Weidgänge

sind folglich dem Staate / fowohl durch die

entvölkernng nachtheilig / als wegen dem ungleich ge-

ringern belaufe des abtrags des dem Staate
untergebenen landes: denn obgleich der eigenthümer

in feinem Weidgange durch eine irrige und übel

verstandene rechnung / den vortheil dem ersten

anscheine nach, wege« erfparung der unkösten der

bearbeitung/ grösser stndet ; fo foll doch der Staat
diefes nicht änderst in betrachtung ziehn, als in
ansehung des ganzen belauft des nuzens durch
Vermehrung der Unterthanen und der nahrung; wie
ich in den folgenden artikeln erweifen werde. Ein
so wichtiger gegenständ, daß, wo nicht eine glük-
liche änderung vorgehet, der Staat sich in kurzem

nicht mehr in dem stände befinden wird, seine trup-
pen in fremden diensten vollzählig machen zu

können.

2) In ansehung eines guten Feldbaues.

Ich will nun ohne weiters den nachtheil untersuchen

der durch den Weidgang in ansehung des

guten Feldbaues entsteht, als woraus nothwendig
der nachtheil der gesellschaft, der Handlung und der

zehnden flieget.
Alle
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Alle landwirthe stimmen darinn überein, daß
der dunger das grosse Werkzeug der vegetation und
des abtrags des landes sey : Sie wissen nicht
weniger daß ein stük landes, auf welchem man Heu
eingesammelt hat, mit hülfe des strohs zehnmal mehr
dünger verfchaffet, als das Vieh, wo es blosserdingen

auf demfelben weidet, dafelbst zurüklassen kan :sonderlich in betrachtung des grossen unterscheids
zwischen diesem dünger, und demjenigen, der aus
den stallen kömmt, und in Haufen zufamenfault,
und der sodenn zur verbeßrung nicht nur des glei»
chen stüks, fondern oft noch eines andern zureichet.
Diefe anmerkung kan nicht nur auf dem berglan-
de, fondern auch in dem flachen lande angehn.Auf den bergen steht man oft mit Verdruß die be.
sten und vortreflichsten wiefen dem Weidgange über,
lassen, die getreid und winterfntter im Überflusse
abwerfen könnten. Man trift an den orten diewir oiLM nennen, (an den frühweiden, voralpen,
niedrigern bergweiden) und noch weiter hinauf,
feuchtes erdrich an, das zn schlechtem Weidgange
dienet, und von dem, wie verschiedene gute
landwirthe es versucht haben, schlechtes Heu oder lische
zur streue eingesammelt, und also der dünger für
die felder vermehrt werden könnte. Man läßt auf
diefem Weidlande (Nêtey ebenfalls eine ungläub-
llche menge erdrichs brache liegen, um nachher
solches zum Weidgang zu gebrauchen: ungeacht
eine gute anzahl davon zum heueu, wenigstens ein.
mal des jahrs, tüchtig ist, das übrige aber leicht
in künstliche wiesen zu verwandeln ware. Ich muß
mich aber hier zum voraus bey den, leser über den
verdacht rechtfertigen als ob ich alle Weidqänge

avzu-
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abzuschaffen gedächte, da dieselben doch unsern kan«

ton mit käsen und mit vieh versehen. Ich bin
weit von diesem gedanke entfernt. Ich kenne die
Wichtigkeit diefer doppelten Handlung, und diel«,
ge unsrer berge, die zu nichts anders als zum Weid«

gange tüchtig sind. Ich möchte aber diese Handlung

den alpbergen allein vorbehalten die dieselbe

in einem blühenden zustande erhalten können, und
alleine zureichen würden, die ordentliche ausfuhr
zu verfehen, die alsdenn bey Vermehrung des Preises

eben so viel auswerfen würde, als bey diestrm
grossen Überflüsse an käsen, heut zu tage gewonnen
wird. Ich wünfche alfo nur, diefe neuen gründ-
Hüke («êtes) dem heuwachfe, dem man diefelben
entwendet hat, wieder zuzustellen: daß man alles

erdrich sich zu nuze mache, welches tüchtig ist,
streue, lische (ciêmes) zu verfchaffen, die den thä-
lern so nüzlich sind; und daß vor allem aus alles
land, so zum anbaue tüchtig ist, angebaut, und zu
diesem ende der beste theil der besondern Weidgänge
in natürliche oder künstliche wiesen verwandelt werde

; welche den nöthigen dünger verschaffen würden

den getreidbau, an welchem unfere landfchaft

ungeacht der zunehmenden entvölkerung, oft einen

so grossen mangel hat, weiter auszubreiten. Damit

ich aber die vortheile und die Nothwendigkeit
diefer änderungen besser erweise, will ich erst noch

den nuzen der eigenthümer hierbey, und nachher
den Vortheil der Pachter vor äugen legen.

») In ansehung der eigenthümer der Vor
alpen/ Weiogüter «s«.)

Die eigenthümer diestr zu Weidgang gemachten
' stüke
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stüke / wo sie an dem orte selbst zu Hausen stnd / werden

gestehen müssen, daß dieselben ihnen mehr
eintrügen wenn sie solche in Heu oder getreide n».
zeten, als izt durch den Weidgang geschieht. Wir
sehen den beweis hievon darinn, daß selten ein
einwohner des ortes seine grundstüke auf diese

weise wider ihre natur nuzet, reiche besizer

ausgenommen, die den anbau ihres sämtlichen erdrichs
nicht besorgen können. Diejenigen die diese stüke

dem Weidgang überlassen haben, stnd also entweder

fremde oder abwesende, oder wenigstens
wohlbemittelte faullenzer, die ohne arbeit und gewerb-
schaft aus ihren einkünften leben. Man entdett
alfo hier die Ursachen diefer verändrung; durch
Müßiggang, liederliches leben, und verlassung des

landlebens ist eine menge erdrichs des anbaues
beraubt worden, oder an fremde gläubiger gefallen,
welche, da sie diefes erdrich felbst nicht gemächlich
anbauen konnten, stch gemüßigt fahen, folches dem
Weidgange zu wiedmen; und der reiz des käfehan-

dels, der feit verfchiedenen jähren allzustark
überhandgenommen, hat diefen mißbrauch befestigt.
Würden aber diefe fremden eigenthümer solcher
dem Weidgange überlassenen grundstüke, nachdem
beyfpiele der einheimischen, in betrachtung ziehn,
wie viel Heu zum winterfntter, und wie viel ail
sommergetreid ein feit vielen jähren daher nach
dem landsgebranche angebautes erdrich, sonderlich
mit beyhilf einer lifchenweide (cKierno) abwerfen
kan; fo würden sie nicht anstehn, die bestimmung
ihrer güter wieder umzuwechseln. Ich will fogar
zugebe», ein Pachter würde, wenigstens in den
ersten jähren, diefelben nicht fo hoch verpachte»,

als



über den weidgang.

als ein siük Weidaauges; so behaupte ich dennoch,

daß das Pachtgeld des einen, in kurzer zeit das

Pachtgeld des andern erreiche» wurde. Wenigstens

würde er seine rechnung indem werthe des gründ,

siüks sinden, der sich in kurzer zeit verdoppeln muß.

te. Betrachten die eigenthümer ihre kaufmefe:

so werden sie meistens stnden, daß der morgen

einer für den andern gerechnet, sie auf das höchste

oder iso. franken gekostet hat: da doch be-

kannt ist, daß der morge wtefenland hier zu lande

qemeinlich 200, zoo, bis 400. fr. und oft noch

weit mehr verkauft wird. Würde diefes nicht eme

schöne erwartung für diejenigen feyn, die

unternehmen wollten, diefe grundstüke in ihren wahren

werth zu bringen: und ein guter anbau von et«

>aar jähren würde dazu hinreichend feyn.

4) In ansehung der Pachter und mieth,
leute-

Die pachterund Miethleute diefer dem Weidgang

überlassenen stüke, können entweder nicht rechnen,

oder werden durch irrige grundfaze verfuhrt. Sie

find gleich wie von einer raferey eingenommen,

das frühlingsgras Hinzuleihen, und die alpfahrt

anzufangen, wenn die wiefen kaum nur etwav

grün bekleidet sind, «he noch das gras zu feiner

kraft und reife gelanget ist. Es folget darauv, da

man alfo von stafel zu stafel vor der erforderlichen

zeit fortrükt, daß das gleichfam in feiner geburt

abgefressene gras den ganzen fommer hindurch fehr

langfam wächst, und daher haben sie anch allezeit

mangel an demfelben: Sie mache» hierbey allzu
kleine
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«eine käse, und ziehen dem viehe krankheiten zu.

Nebst diesem kommen ste darinnen überein daß sie

aus diesen sehr theuer gemietheten Weidgängen mit
noth den halben miethzins beziehen. Dieses ist

also die wahre Ursache, daß man sehr wenige in
das aufnehmen gelangen steht. Etwas weniger an

frühlingsgriiS nuzen / und nur fo viel, als nö'

thig ist, um die milch, wie sie fagen, zu ihrer
kraft zu bringen, und die alpfahrt etwas später

anfangen, wurde sie ungleich weniger kosten, so

wohl in ansehung der sömmerung (piviere) als der

kühe, und sie würden auf einen reichen Überfluß

den fommer hindurch sicher rechnen können.

s) In ansehung der Vesizer in dem

flachen lande.

Den Besizern des erdrichs in dem ebnen lande

soll es am meisten daran gelegen feyn, den besten

theil der Weidgänge auf ihren gütern abzuschaffen.

Betrachten sie, wie viel landes ihre miethleute
brache liegen lassen, um solches zum Weidgange

zu brauchen? Betrachten sie, daß dieses in der

Verpachtung für nichts geachtet wird, und daß ein

Pachter insgemein nicht mehr als zehn thaler für
eine kuh Winterung bezahlt, und für das übrige

nichts, ausgenommen für das akerrecht des lehn-

Herrn (rerrsge äes cksmxs); fo wird hieraus fol»

gen, daß alles diefes brachlcmd dem eigenthümer

nichts einträgt/weder in geld noch in getreid. Würde

man im gegentheilden Pachtern vorbehalten, nichts
weiterS zu dem Weidgange zu bestimmen, als was
unumgänglich für eine vder höchstens zwo kühe,

«nd
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und fur die Zugpferde nöthig ift: nicht aber für
die jungen kühe und füllen/ als welche auf denen

bergen gehalten werden follen / die am wenigsten

zum käsemachen taugen. Würde man ferners die
künstlichen wiefen einführen / um diefes vieh wenigstens

den lag hinüber in den stallen zu nähren,
und das Winterfutter zu sparen; fo könnte man
durch dieses mittel leichtlich den mist, und folglich
auch den abtrag der felder durch den getreidbau
zur helfte vermehren. Es ist aus der erfahrung
erwiesen, daß das getreidland ans keinem andern

gründe zu ruhen nöthig hat / als wegen dem mangel

genugfamen düngers: Woraus alfo folget / daß
die eigenthümer ihren Pachtzins in gleichem verhältgisse

vermehren können / wie das Winterfutter stch

vermehrt; fo daß ihr land ihnen ungleich mchr
abtragen müßte.

6) In ansehung der Pachter.

Der in der blossen einbildung bestehende Vortheil,
den die Pachter vermittelst der Weidgänge zu
machen glauben, würde verfchwinden, wenn ße stch

eine richtige berechnung über die einte und andre

méthode zu machen gefchikt wären. Ich will
versuchen diese rechnung mit ihnen anzustellen. Eiue
Zunge kuh, die noch kein kalb geworfen hat,
kostet aufs höchste drey thaler für die fömmerung auf
einem berge: Wird ste auf dem gute behalten;
so muß man wenigstens drey eingefristete stüke

wiefen, jedes von ungefehr zweenen morgen, je nach

ihrer befchaffenheit, für ihren unterhalt bestimmen

: Anstatt daß, wenn man dieselbe auf die
111. St. 17S2. H berge
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berge sendete/ eines dieser stöke, es seye zu einer
naturlichen oder künstlichen wiese bestimmt werden,
und dieses den dünger für die zwey andern
verschaffen könnte, die man zu getreid anfäen würde.

Der abtrag diefer zwey stüke, ohne des futters
von dem dritten zu gedenken, wird nach abzug
des fameus und des grundzinfes (r«^«) drey fake

von jedem morgen ausmachen: folglich har der
Pachter vier fäke für feine eigene rechnung, anstatt
drey thaler, die er fönst für die fömmerung feiner
jungen kühe bezahlen würde. Ich bedarf weiter
nicht den irrthum erweislich zu machen, den die

gewohnheit eingeführt hat.

Es bleibt mir noch übrig zween einwürfe, die man
machen könnte, zu beantworten: der erste betriff
die Verminderung der Weidgänge überhaupt, und
der zweyte die Verzögerung der alpfahrt.

Den erstern betreffend, wird man die frage
aufwerfen: was man denn im fommer mit feinem
viehe machen könne, wenn die fömmerung vermindert,

und hingegen die Winterung vermehret wird,
die bereits allzustark scheinet, indem man genöthigt

ist, die kühe im fommer auf berge im kanton

Bern, in der graffchaft Neuenburg, und in
dem Burgund Hinzuleihen. Dem ist also: Allein
da die Miethleute an diesen orten, mehr in
beHand nehmen, und mehr dafür bezahlen, als die

unfrigen; fo gereicht der einwurf zum vortheil
meines grundsazes: man kan, was noch daran
abgeht, mit dem verkaufe des Viehes erfezen,
welches insgemein im frühling in eben fo gutem
laufe und preist ist, als in dem herbste; auf wel¬

chem
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chem man also noch die unkösten der sömmeruna
ersparet. Nebst diesem helfen die mittel, die manvorschlägt, das vieh den tag hindurch in den stäl.
len, und den sommer hindurch auf dem getreid«lande zu behalten, und dieselben vermittelst der
kunstlichen wiesen zu nähren, das nöthige gleich,
gewicht zwischen der fömmerung und der Winterling

halten.

Betreffend die Verzögerung der alpfahrt; fowerden die Pachter auf dem ebnen lande befürch.
ten, und mir ohne zweifel einwerfen, daß, wennsie genöthigt feyn follten, ihr vieh länger in den
stallen zu behalten, ihnen um foviel weniger fut-ter zur Winterung überbleiben werde. Dem istalfo: Allein der vermeynte schade wird ihnen,
reichlich dadurch erfezt werden, daß ste ihres vie.hes desto länger geniessen können, in einer jahrs-zett, da d,e kühe am meisten milch geben, ohnedaß der preis von dem ausleihen den fommer
Hinuber verringert werde. Sie werden gesunder feyn,weil ste nicht mehr das gras fressen, ehe es reifist, und dieweil das erdrich noch mit dünsten
angefüllt ist; und der mifthaufe wird ungleich mehr
anwachsen, und alfo ungleich mehr erdrich damitbedungt werden können: und wenn gleich diefer
gründ fie nöthiget, den grafewachs zu vermehren;so ist es eben was man sucht.

7) In ansehung der bürgerlichen Gesell,
schafc und der Handlung.

Die allzuvielen Weidgänge sind der Gefellfchaft
H « fchâd-
















































